
  
 

 

BAULEITPLANUNG DER GEMEINDE DIEMELSEE,  
 

31. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Diemelsee, Gemar-
kung Flechtdorf, Flur 3, Flurstücke 14/3, 14/4, 14/5 (tlw.), 15/3 (t lw.), 15/6, 

15/7 und 16 im Bereich der ehemaligen belgischen HAWK-Stellung 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteil igung der Öffentl ichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anre gun-
gen. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Diemelsee, den 01.08.2022 
 

  



BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB]  
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
Landkreis Waldeck-Frankenberg  
Fachdienst Umwelt  02.11.2021 
AVACON AG Prozesssteuerung - DPG 07.10.2021 
Deutsche Telekom Technik GmbH T NL Südwest  02.11.2021 
EWF - Energie Waldeck-Frankenberg GmbH 22.10.2021 
GASCADE Gastransport GmbH  06.10.2021 
Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement, Bad Arolsen  

 
27.10.2021 

Regierungspräsidium Kassel   
Dezernat 21.2 Regionalplanung Siedlungswesen  05.11.2021 
Dezernat 27 - Naturschutz  

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
Landkreis Waldeck-Frankenberg  
Fachdienst Landwirtschaft  15.10.2021 
Amt für Bodenmanagement Korbach 18.10.2021 
Bundesamt für Inf rastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr  

 
08.10.2021 

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  08.11.2021 
Deutscher Wetterdienst  01.11.2021 
Direktion Bundesbereitschaftspolizei  11.10.2021 
Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung  08.11.2021 
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) – Niederlas-
sung Rhein-Main 

 
15.10.2021 

Naturpark Diemelsee 27.10.2021 
Netcom Kassel - Trassenauskunft  14.10.2021 
Regierungspräsidium Kassel   
Dezernat 31.1 – Altlasten, Bodenschutz  14.10.2021 
Dezernat 31.3 - Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz  15.10.2021 
Dezernat 31.5 - Kommunales und indust rielles Abwasser, Ge  
                        wässergüte, wassergefährdende Stoffe  

08.10.2021 

Dezernat 34 - Bergaufsicht  08.10.2021 
Zweckverband Naturpark Diemelsee  27.10.2021 

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN  
 

Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Fachdienst 6.2 Umwelt - Natur- und Landschaftsschutz  
Fachdienst 6.1 Umwelt - Bauen 
Fachdienst 5.2 Brand- und Katastrophenschutz  
AVACON AG Prozesssteuerung - DPG 
Bodenverband Waldeck-Frankenberg   
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e. V.  
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Anstalt des öf fentli chen Rechts  
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas etc., Referat 226 Richtfunk  
BUND Landesverband Hessen e.V.  
Bund für Umwelt und Naturschutz – Kreisverband Waldeck-Frankenberg 
Deutsche Gebirgs- und Wandervereine LV Hessen 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH  
EAM Energienetz Mitte 
Handelsverband Hessen e.V.  
Hessisch-  Waldeckischer Gebirgs- und Heimatverein e.V.  
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V.  
Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz KV Waldeck-Frankenberg 
Landesamt für Denkmalpflege Bau- und Kunstdenkmalpflege 
Landesamt für Denkmalpflege Archäologie und Paläontologische Denkma lpflege 
Landesbetrieb Hessen Forst  
Landesjagdverband e.V.  
Landesverband Hessen für  Obstbau, Garten und Landschaftspflege e.V.  
Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Hessen e.V.  
Nordhessischer Verkehrsverbund-NVV 
Polizeipräsidium Nordhessen 
Schutzgem. Deutscher Wald – Landesverband Hessen e.V.  
TenneT TSO GmbH stromübertragungs gmbH  
Vodafone Hessen GmbH & Co. KG  
Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen   

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
1.  

 

Amt für Bodenmanagement Korbach vom 19.10.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Die Aussage, dass die öffentlichen Belange aus Sicht des Amtes für Bodenmanage-

ment nicht berührt werden, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
1.  

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
1.  

 

Avacon Netz GmbH vom 07.10.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 

 
 
 
 

Die Aussagen und Hinweise werden auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung 
zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  

 

Bundesamt für Inf rastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr  vom 
08.10.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Die Aussage, dass die Belange der Bundeswehr nicht berührt werden, wird zur Kennt-
nis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.  

 
 
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.  

 

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung vom 08.11.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  
 
 

 
 
 

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.  

 
 
 

 

Deutsche Telekom Technik GmbH T NL Südwest  vom 02.11.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass sich innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches Telekommunika-
tionslinien der Telekom befinden, wird auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-
nung zur Kenntnis genommen.  

 
Erläuterung:  
Ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz der Telekom wird im Rahmen des Vol lzugs 

des Bebauungsplanes nicht benötigt.  Der Hinweis auf die vorhandenen Telekommunikati -
onslinien der Telekom und der Bauausführungen wird auf der Ebene der vorberei tenden 
Baulei tplanung übernommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
1.  

 

Deutscher Wetterdienst vom 01.11.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Die Aussage, dass der Deutsche Wetterdienst keine Einwände gegen die Planungsab-
sichten der Gemeinde Diemelsee hat, wird auf der Ebene der vorbereitenden Bauleit-
planung zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 

Direktion Bundesbereitschaftspolizei  vom 11.10.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Die Aussage, dass die Belange der Direktion Bundesbereitschaftspolizei nicht berührt 
werden, wird zur Kenntnis genommen.  
 

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

Energie Waldeck-Frankenberg GmbH vom 22.10.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Der Anregung, die Inhalte der Begründung zu möglichen Netzanschlusspunkten zu 
überarbeiten, wird entsprochen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Die Aussage, dass keine weiteren Einwände gegen die 31. Änderung des Flächennut-
zungsplanes vorzubringen sind, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
1.  

 

GASCADE Gastransport GmbH vom 06.10.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Die Aussage, dass nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung 
der Anlagen der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, NEL Gastransport GmbH und OPAL 
Gastransport GmbH & CO. KG keine Anlagen betroffen sind, wird zur Kenntnis genom-
men.  

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
1.  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
1.  

 

Hessen Mobil  

Straßen- und Verkehrsmanagement Bad Arolsen vom 27.10.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Die Aussage, dass der Straßenbaulastträger auf die Stellungnahme vom 03.12.2020, 
Az.: 34 c 2 – 2020-020210 – BE 10.01.2 Ky verweist, wird zur Kenntnis genommen.  

 
Erläuterung:  
In dem Schreiben hat Hessen Mobil  darauf verwiesen, dass keine Einwände mit rechtl icher 
Verbindl ichkei t oder eigene Planungen vorgebracht werden . Bei möglicherweise notwendi-

gen Verkabelungsarbeiten, bei den das Straßengrundstück mi tzubenutzen is t,  ist  im Vorf eld 
ein Nutzungsvertrag abzuschließen. Bauverbotszonen sind bei der Errichtung von baulichen 
Anlagen grundsätzlich einzuhal ten.  
 

 
 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
1.  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
1.  

 

Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung  vom 08.11.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Die Aussage, dass keine Anregungen oder Bedenken vorzutragen sind, wir zur Kennt-
nis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  

 

Landkreis  Waldeck -Frankenberg  

Fachdienst Landwirtschaft vom 15.10.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Die Aussage, dass keine öffentlich landwirtschaftl ichen Belange berührt werden, wird 
zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  

 

Landkreis  Waldeck -Frankenberg  

Fachdienst Umwelt vom 02.11.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Die wasser- und bodenschutzrechtlichen Aussagen und Hinweise werden auf der 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung zur Kenntnis genommen.  

  

  



 

 
 
 
 

 
2.  

 

 

 
 
 
 

 
2.  

 

 

 
 
 
 

 
Die Aussage, dass der Umweltbericht für die Flächennutzungsplanänderung identisch 
mit dem Umweltbericht zum Bebauungsplan ist,  weshalb an dieser Stelle auf die Stel-
lungnahme zum Bebauungsplan verwiesen wird, wird zur Kenntnis genommen.  

 
Erläuterung:  
Auch die ausführliche Erläuterung zur Berücks ichtigung der naturschutzfachlichen und -

rechtlichen Belange erfolgt auf der Ebene der verbindlichen Baule i tplanung. Der Anregung, 
eine Nacherfassung und artenschutzrechtl iche Bewertung im Plangebiet möglicherweise 
vorkommender Vögel  und Tagfaltern, wurde entsprochen. Ebenfalls  wurden Ausführungen 
zur Lage besonders geschützter Pf lanzenarten ergänzt.   

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
1.  

 

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) – Niederlassung Rhein-Main vom 

15.10.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
Die Aussage, dass die vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen wahrzuneh-

menden öffentlichen Belange nicht berührt werden, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
1.  

 

Netcom Kassel vom 15.10.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 
 

 
 
Die Aussage, dass sich im angefragten Bereich keine Glasfaserinfrastruktur befindet,  

wird zur Kenntnis genommen.  

  



 

 

 

 

Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 21.2 – Regionalplanung, Siedlungsentwicklung vom 05.11.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Der Anregung, eine umfassende Auseinandersetzung mit der potentiellen Konfliktlage 
zwischen unmittelbar benachbarter PV-Nutzung und Weiterbetrieb bestehender Wind-

energieanlagen bzw. Gewährleistung ihres Repowerings durchzuführen, wird entspro-
chen. 
 

Erläuterung:  
Der Betreibende der Freif lächenphotovol taik -Anlagen hat durch vertragliche Vereinbarun-
gen Schadensersatzansprüche gegenüber dem Betreibenden der Windenergieanlagen ab-
getreten. Die vertraglichen Vereinbarungen werden der Regionalplanung zur Ken ntnis  ge-

geben.  
 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
2.  
 
 

 
3.  
 

 

 

 
 
 
 

 
Die Aussage, dass die regionalplanerischen Belange gegenüber den Bereichen „Land-
wirtschaft“ und „Natur und Landschaft“ den Planungen nicht entgegenstehen, wird 
zur Kenntnis genommen.  

 
Der Anregung, die genannten Sätze ersatzlos zu streichen, wird entsprochen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 27 - Naturschutz  vom 08.11.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass auf die Stellungnahmen vom 11.12.2020 und 05.11.2021 verwiesen 
wird, wird zur Kenntnis genommen.  
 

Erläuterung:  
Das Dezernat Naturschutz hat mi t Schreiben vom 11.12.2020 darauf hingewiesen, dass s ich 
das Plangebiet innerhalb eines Vorbehaltsgebietes für Natur und Landschaft , im av ifaunis-
tischen Schwerpunktraum „Offenland der Gemeinde Diemelsee (Nr.  218),  einem Brutr aum 

von regionaler Bedeutung und einem Rastraum lokaler Bedeutung befindet.  Die Regional-
planung hat mi t Schreiben vom 05.11.2021 mitgeteilt , dass „ regionalplanerischen Belange 
gegenüber den Bereichen „Landwirtschaft“ und „Natur und Landschaft“ den Planunge n nicht 

entgegenstehen“.  
Wei terhin hat das Dezernat Naturschutz angeregt, sich mit diesen Rahmenbedingungen 
auseinanderzusetzen. Der Anregung wurde in der Form gefolgt,  dass die Gemeinde Die-
melsee avi faunis tische Untersuchungen hat durchführen lassen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.  
 
 
 

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.  
 

Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 31.1 Al tlasten, Bodenschutz  vom 14.10.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Die Aussage, dass aus altlasten - und bodenschutzfachlicher Sicht keine Bedenken 
bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 31.3 – Oberi rdische Gewässer, Hochwasserschutz  vom 15.10.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass aus Sicht der vom Dezernat 31.3 zu vertretenden Belange keine 
Bedenken gegenüber den Entwicklungsabsichten der Gemeinde Diemelsee  bestehen, 
wird zur Kenntnis genommen.  

   

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  

 

Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 31.5 – Kommunales und industrielles Abwasser, Gewässergüte wassergefähr-
dene Stoffe vom 08.10.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Die Aussage, dass die Zuständigkeiten bei der Unteren Wasserbehörde des Landkrei-
ses Waldeck Frankenberg l iegen, wird auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-

nung zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1.  

 

Regierungspräsidium Kassel  

Dezernat 34 - Bergaufsicht  vom 08.10.2021 
 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Die Aussage, dass keine Bedenken gegen die Planungen bestehen, wird zur Kenntnis 
genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
1.  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.  
 

Vodafone Hessen GmbH & Co KG vom 03.11.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Die Aussage, dass gegen die Entwicklungsabsichten der Gemeinde Diemelsee keine 
Einwände vorzutragen sind, wird zur Kenntnis genommen.  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
1.  

 

Zweckverband Naturpark Diemelsee  vom 27.10.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 
 

 
 
Die Aussage, dass der Zweckverband Naturpark Diemelsee gegen die Entwicklungs-

absichten der Gemeinde Diemelsee nichts einzuwenden hat , wird zur Kenntnis genom-
men. 
 

  



 

 
BETEILIGUNG DER NACHBARGEMEINDEN  
[Verfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB] 
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
------   

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
 

Bürgermeister der Stadt Brilon  11.10.2021 
Magistrat der Stadt Bad Arolsen  14.10.2021 
Bürgermeister der Stadt Marsberg 04.11.2021 
Gemeindevorstand der Gemeinde Twistetal  25.10.2021 

 

 
 
 
KEINE STELLUNGNAHMEN ABGEGEBEN 
 

Gemeindevorstand der Gemeinde Willingen  
Magistrat der Kreis- und Hansestadt Korbach 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 

Magistrat der Stadt Bad Arolsen vom 14.10.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Die Aussage, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  
 
  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
1.  

 

Bürgermeister der Stadt Brilon vom 11.10.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 
 

 
 
Die Aussage, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  

 
  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
1.  

 

Bürgermeister der Stadt Marsberg vom 04.11.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 
 

 
 
Die Aussage, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  

 
  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1.  

 

Gemeindevorstand der Gemeinde Twistetal  vom 25.10.2021 

 
BESCHLUSSEMPFEHLUNGEN 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Die Aussage, dass keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen.  
 

  

  



BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
[Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB]  
 
STELLUNGNAHMEN MIT ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
------   

 
 
STELLUNGNAHMEN OHNE ANREGUNGEN  
 

 Mit Schreiben vom 
------   
  
  
  
  

 
 

 

 
 

 

 




